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AktG §§ 103 Abs. 1 u. 3, 104 Abs. 1 
Boykottierendes Aufsichtsratsmitglied; Beschlussunfähigkeit des Aufsichtsrats; gerichtliche
Ergänzung des Aufsichtsrats 
 
Ein Aufsichtsrat, der wegen eines dauerhaft boykottierenden Aufsichtsratsmitglieds beschluss-
unfähig ist, kann nicht entsprechend § 104 Abs. 1 Satz 1 AktG ergänzt werden. 


























